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Wir müssen Sie daher um korrekte Widmung und neuerliche Durchführung Ihrer Zahlung 

samt entsprechendem Nachweis ersuchen, zumal wir auf das Konto des Finanzamts 

Österreich keinen Zugriff haben und daher auch keine „Zuordnung“ vornehmen können.  

 

Die allfällige Rückbuchung Ihrer vorangegangenen Zahlung müssen Sie mit dem 

Finanzamt Österreich abklären, da diese Zahlung wohl auch Ihrem persönlichen 

Steuerkonto gutgebucht worden ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Mag. W e b e r, MA 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur


